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Am 13. Juni 2018 stimmte der Haushaltsausschuss des deut-
schen Bundestags mit den Stimmen der großen Koalition aus 
SPD und CDU/CSU für die Anschaffung bewaffnungsfähiger 
Drohnen für die Bundeswehr. Diese geleasten Drohnen stellen 
eine Übergangslösung dar, um die Zeit zu überbrücken, bis eine 
europäische Drohne zur Verfügung steht, ein Projekt, welches 
sich gegenwärtig noch im Entwicklungs- beziehungsweise 
Konzeptionsstadium befindet.1 Über eine mögliche Bewaff-
nung der geleasten Drohnen soll zu einem späteren Zeitpunkt 
in einem zweiten Schritt entschieden werden, da hierüber 
zunächst eine breite öffentliche Debatte geführt werden soll.2 
Auch wenn die neuen Drohnen der Bundeswehr zunächst ohne 
Bewaffnung auskommen müssen, so ist bereits der Beschluss 
über ihre Anschaffung nicht unumstritten und neben der 
Opposition kritisierte dies unter anderem auch das European 
Center for Constitutional and Human Rights.3 Neben der nun 
beschlossenen Anschaffung bewaffnungsfähiger Drohnen war 
zuletzt auch die Unterstützung des Drohneneinsatzes der USA 
durch die Bundesregierung Zielscheibe der Kritik von Amne-
sty International.4 

Mit dem Beschluss vom 13. Juni 2018 macht die Bundesre-
gierung einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer eigenen 
bewaffneten Drohne, unabhängig davon, ob diese in Zukunft 
geleast oder im Rahmen europäischer Rüstungsbestrebungen 
beschafft wird. Diese Entwicklung lässt sich als Symptom 
eines weltweiten Rüstungsschubs im Bereich autonomer 
Bewaffnung und Kriegsführung sehen, sowie einem auf diesem 
Gebiet entbrannten Rüstungswettlauf.5 Die Entwicklung im 
Rüstungssektor im Bereich unbemannter Systeme sogenann-
ter UAVs (Unmanned Aerial Vehicle) oder Drohnen ist zwar 
äußerst umstritten, schreitet aber trotz zivilgesellschaftlicher 
und wissenschaftlicher Kritik an selbiger sowie der hiermit 
verknüpften Tötungspraxis weiter voran.

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Entwicklungen 
in der Bundesrepublik möchte ich -  ausgehend von einer 
Betrachtung verschiedener kritischer Auseinandersetzungen 
mit dem Einsatz bewaffneter Drohnen und der Praxis sog. 
gezielter oder extralegaler Tötungen am Beispiel des Einsatzes 
durch die USA - der Frage nachgehen, inwiefern bestimmte 
(politik-)wissenschaftliche Konzepte die Legitimation solcher 
Tötungen mittels Drohnen befördern. Davon ausgehend werde 
ich weiterhin vorschlagen, dass die Kritik am Einsatz bewaff-
neter Drohnen sich nicht auf die konkrete Praxis (des Tötens) 
sowie die weiteren Konsequenzen des Drohneneinsatzes 
beschränken, sondern darüber hinaus weitere diskursive Legi-
timationsfaktoren in den Blick nehmen sollte. Hierzu werde 
ich im Folgenden zunächst einige wissenschaftliche Ausein-
andersetzungen mit den Konsequenzen des Drohneneinsatzes 
wiedergegeben und diese anschließend mit der Entwicklung 
gegenwärtiger Sicherheitskonzeptionen in Beziehung setzen. 
Zur Wiedergabe einiger Argumente aus politiknahen sozialwis-
senschaftlichen Debatten um den Einsatz bewaffneter Drohnen 
stütze ich mich im Wesentlichen auf einen Artikel des Poli-

tikwissenschaftlers Michael J. 
Boyle, dessen Prämissen ich in 
der Diskussion ebenfalls einer 
kritischen Betrachtung unter-
ziehen werde.

Konsequenzen des 
Einsatzes bewaffneter 
Drohnen

Die kritische Auseinandersetzung mit der Praxis der „geziel-
ten“ Tötung mittels Drohnen bezieht sich überwiegend auf ihre 
Anwendung durch die USA, deren Drohnenprogramm bislang 
beispiellos ist, wobei die Gruppe der Staaten, die über bewaff-
nete Drohnen verfügt, kontinuierlich größer wird.6 Viele der 
hierüber entwickelten Argumente lassen sich aber grundsätz-
lich auf den Einsatz bewaffneter Drohnen beziehen, welcher in 
absehbarer Zukunft auch durch weitere Staaten erfolgen dürfte. 
Im Falle des Drohnenprogramms der USA gilt es zwischen dem 
des US-Militärs und dem des Auslandsgeheimdienstes CIA zu 
unterscheiden. Während das US-Militär Kampfdrohnen vor-
nehmlich im Rahmen von laufenden Kriegen und Konflikten 
einsetzt, an denen es beteiligt ist, kommen Drohnen unter Ver-
wendung durch die CIA primär außerhalb der unmittelbaren 
Kampfschauplätze zum Einsatz7 und das insbesondere auch in 
Staaten, in denen die USA offiziell gar keinen Krieg führen 
wie beispielsweise Pakistan, Jemen und Somalia.8 Die hieraus 
entstandenen Kontroversen um den Einsatz bewaffneter Droh-
nen und ihres Einsatzes zur vermeintlich gezielten Tötung 
einzelner Personen sowie die dagegen angeführten Argumente 
werden in Deutschland von Akteuren aus Politik und Militär 
häufig mit dem Verweis abgewiegelt, dass man einen gänzlich 
anderen Einsatz der Drohnen plane, welcher sich im Wesentli-
chen auf Aufklärung und den Schutz der Soldaten beschränke. 
Betrachtet man hingegen Aussagen bezüglich des längerfristig 
geplanten Einsatzes bewaffneter deutscher Drohnen in Städten 
wird deutlich, dass es sich hier um vorgeschobene Argumente 
handelt.9

Im Folgenden werden zunächst einige zentrale Argumenta-
tionsstränge der Befürworter von Tötungen mittels Drohnen-
einsätzen wiedergegeben und anhand der wissenschaftlichen 
Entkräftung selbiger beispielhaft ein erster Zugang zu einer 
kritischen Perspektive auf Drohneneinsätze eröffnet. Dabei 
beziehe ich mich primär auf den Einsatz bewaffneter Drohnen 
und die hiermit einhergehende Praxis „gezielter“ Tötung.

Vorzüge des Drohneneinsatzes aus operativ-
militärischer Sicht

Die am häufigsten genannten Gründe für den Drohnenein-
satz durch die USA lassen sich in die folgenden Argumenta-
tionen zusammenfassen: Gezielte Tötungen erfolgen aufgrund 
erhöhter Präzision ohne zivile Opfer, zumindest mit deutlich 
weniger Opfern als herkömmliche Luft- und Bodenoffensi-
ven. Des Weiteren können sie effektiv das Führungspersonal 
terroristischer Organisationen treffen und sie auf diesem Weg 
nachhaltig in ihren Kapazitäten und Angriffsmöglichkeiten 
beeinträchtigen.10 Die Berechtigung dieser Argumentation 
lässt sich aus verschiedenen Gründen grundsätzlich in Frage 
stellen. Zunächst muss angemerkt werden, dass es bezüglich 
der tatsächlichen Opferzahlen und ihrer Identität keine zuver-
lässigen Daten gibt, die das obige Argument empirisch stützen 
würden.11 Weiterhin widerspricht die bestehende Datenlage der 
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Annahme, dass überwiegend Führungspersonal getötet werde, 
da dieses tatsächlich nur zwei Prozent der Opfer ausmacht.12 
So können Untersuchungen anhand von Rückschlüssen auf 
den Inhalt US-amerikanischer Todes-Listen – über offizielle 
Stellungnahmen zu Zielpersonen und Opfern von Drohnen-
angriffen – zeigen, dass gesuchte Personen häufig mehrfach 
als getötet gemeldet werden. Dadurch wird deutlich, dass ent-
gegen der offiziellen Verlautbarungen, welche die empirische 
Datenbasis der Untersuchung bildeten, viel häufiger Zivilisten 
getötet wurden.13 Auch die ebenfalls regelmäßig angeführte 
Reduktion ziviler Opfer aufgrund der angeblich höheren Ziel-
genauigkeit (wie sie bereits mit dem Begriff der „gezielten“ 
Tötung impliziert wird) wird einerseits laut Schörnig durch 
den Umstand wieder aufgewogen, dass beim Angriff auf mili-
tärisch wichtige Zielpersonen zunehmend auf Bomben mit grö-
ßerer Sprengkraft gesetzt wird, um diese zuverlässig zu töten.14 
Andererseits verwenden Drohnen die gleichen Sprengwaffen 
wie herkömmliche Militärflugzeuge bzw. -hubschrauber, wes-
wegen das Argument der verbesserten Präzision absurd ist, da 
die Drohne nur das Transportmittel für diese darstellt. Berichte 
über die Schwierigkeiten, die mit der Zielidentifikation mittels 
Drohnen einhergehen, verdeutlichen hingegen deren Unge-
nauigkeit.15 Die Argumentation, dass die Anzahl ziviler Opfer 
geringer ausfalle als bei herkömmlichen Angriffen, ist im Fall 
der CIA-Angriffe außerhalb von offiziellen Kriegsschauplät-
zen darüber hinaus insofern unerheblich, als dass hier ganz 
andere Alternativen in Frage kommen müssten als der Einsatz 
von Bodentruppen oder herkömmlichen Luftangriffen, wie 
bspw. diplomatische Einflussnahme.16

Neben diesen operativen Argumenten ist der Einsatz von 
Drohnen für das Militär und die dahinterstehenden Staaten 
auch aufgrund der Konsequenzen für die gesamte Kriegsfüh-
rung attraktiv, da hierüber das Risiko militärischer Verluste in 
Form von Menschenleben reduziert, beziehungsweise elimi-
niert wird. So argumentiert Schörnig in Anlehnung an Martin 
Shaw, dass westliche Staaten ihr Militär nur noch unter der Vor-
aussetzung längerfristig einsetzen können, dass eigene Verlu-
ste vermieden oder diese auf andere abgewälzt werden, sofern 
Kriege nicht zur unmittelbaren territorialen Selbstverteidigung 
geführt werden.17 In diesem Zusammenhang sprechen Müller 
und Schörnig von einer sog. „Risikotransferkriegsführung“, im 
Zuge derer die unmittelbare Gewaltaustragung an lokale Ver-
bündete und private Sicherheitsfirmen delegiert wird.18 Neben 
den aktuellen sicherheitspolitischen Konzepten des Kapazi-
tätsaufbaus bildet auch der Einsatz von Drohnen eine folge-
richtige Konsequenz dieser Entwicklung. 

Dieser Aspekt der Vermeidung eigener Verluste durch den 
Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge zur Aufrechterhaltung 
und Legitimation der eigenen (Militär-)Politik bildet zugleich 
auch ein zentrales Argument gegen den Einsatz selbiger, da 
hierüber die Hemmschwelle zum Einsatz militärischer Mittel 
gesenkt wird und es zum Einsatz selbiger kommen kann, 
noch ehe sämtliche zivile Alternativen ausgelotet wurden.19 
Auf strategischer Ebene lässt sich darüber hinaus anmerken, 
dass die Priorisierung des Schutzes der eigenen Soldaten über 
dem der Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet, die Ablehnung 
selbiger gegenüber den ausländischen Soldaten steigert, 

beziehungsweise in Afghanistan die Mobilisierung der 
Aufständischen unterstützt.20

Strategische und normative Vorbehalte

Bezogen auf die Situation der USA weist Boyle darauf hin, 
dass neben den zivilen Opfern von Drohnenangriffen ein 
zentrales Problem darin besteht, dass durch Drohnenangriffe 
mit Zustimmung der dortigen Regierung in Staaten wie Paki-
stan, die Legitimität selbiger Regierung untergraben wird, auf 
welche die USA wiederum als Verbündete im Kampf gegen 
den internationalen Terrorismus angewiesen sind.21 An dieser 
Stelle sei angemerkt, dass der Drohneneinsatz natürlich auch 
ohne die Zustimmung von Regierungen erfolgt22 oder durch 
solche, deren Legitimität in Frage gestellt werden kann. Wei-
terhin sieht Boyle die Gefahr eines Reimports der Gewalt in 
Form von (Vergeltungs-)Anschlägen innerhalb der USA.23 

Die wachsende Bedeutung von Drohnen abseits klassischer 
Kriegsschauplätze stellt auch verschiedene Aspekte der beste-
henden internationalen Ordnung in Frage. Diesbezüglich führt 
Boyle in der Betrachtung möglicher Konsequenzen des gegen-
wärtigen Wettrüstens im Bereich autonomer Systeme an, dass 
die zunehmende Verbreitung von Drohnen und deren vermehr-
ter Einsatz nicht zuletzt das Potential haben, das auf Abschrek-
kung beruhende Gleichgewicht zwischen den Atommächten 
zu untergraben,24 wobei dieser Aspekt weniger den Einsatz 
von Drohnen, sondern allgemein ein Risiko der zunehmenden 
Automatisierung der Kriegsführung darstellt.25 Des Weiteren 
dürfte hierüber auch auf globaler Ebene die Bereitschaft, auf 
militärische Einsätze zurückzugreifen, zunehmen und dies 
ohne, dass notwendigerweise ein Krieg erklärt werden muss.26 
Hieran anschließen lässt sich die Analyse von Prinz und Schet-
ter, der zufolge durch die Drohnenkriegsführung die staatliche 
Souveränität im Sinne territorialer Integrität und ein hierüber 
ausgeübtes und beschränktes Gewaltmonopol grundlegend 
unterminiert wird.27 Weiterhin sieht Boyle die internationale 
Norm gegen die Tötung ausländischer Staatsoberhäupter und 
anderer wichtiger politischer Funktionäre durch den Einsatz 
von Drohnen gefährdet.28 Eine Norm, deren kontinuierlicher 
Fortbestand in den letzten Jahren aufgrund verschiedener Fak-
toren, wie beispielsweise dem Krieg gegen den Terror, bereits 
in Frage gestellt werden kann29 und die, wie in diesem Kon-
text deutlich wird, auch nur insofern noch von Bedeutung ist, 
als dass das jeweilige Führungspersonal nicht als terroristisch 
gelabelt wird und damit derartige Normen von vornherein ad 
acta gelegt werden.30 

Wie bereits erwähnt bilden die bisher vorgestellten Argu-
mente nur einen Ausschnitt der Debatten um den Einsatz 
bewaffneter Drohnen und zielen im Wesentlichen auf den Ein-
satz zur angeblich gezielten Tötung von Individuen sowie die 
Konsequenzen für die Kriegsführung im Allgemeinen sowie 
für die Außenpolitik der USA. Darüber hinaus sei an dieser 
Stelle noch auf den Einsatz in innerstaatlichen Konflikten zur 
Aufstandsbekämpfung, Repression und Überwachung sowie 
der Einsatz durch nichtstaatliche Akteure hingewiesen, womit 
weitere teils spezifische Probleme einhergehen.31 

Die Basis Ramstein in Deutschland ist ein zentraler Knotenpunkt für gezielte Tötugen. Quelle: Fraschw / Wikipedia
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Die vorigen Ausführungen werfen die Frage auf, wie sich 
die gegenwärtige Situation eines massiven Drohnen-Einsat-
zes durch die USA und weiterer Staaten sowie das hierüber 
angestoßene Wettrüsten überhaupt erst entwickeln konnte. 
Ausgehend von dieser Frage werden im Folgenden einige aus-
gewählte Faktoren hierfür vorgestellt und im Anschluss daran 
ihre grundsätzliche Bedeutung für eine kritische Auseinander-
setzung mit dem Einsatz bewaffneter Drohnen diskutiert.

wandel der Kriegsführung

Die militärische Entwicklung von Kampfdrohnen in den 
USA bildet laut Müller und Schörnig die konsequente Fort-
führung der sogenannten Revolution in Military Affairs, so die 
Bezeichnung des Wandels der US-Streitkräfte hin zu einer ver-
netzten hoch technologisierten Armee.32 Zentral ist in diesem 
Zusammenhang die Entscheidung, die im Kalten Krieg ange-
stoßene Entwicklung militärischer Hochtechnologie auch nach 
dessen Ende weiter voranzutreiben, beziehungsweise noch zu 
verstärken.33 

Die Attraktivität des Drohneneinsatzes für die amerikanische 
Außenpolitik erklärt sich vor diesem Hintergrund insbeson-
dere auch über den Wandel der Kriege unter US-amerikani-
scher Beteiligung nach Ende des Kalten Krieges. Wie Müller 
und Schörnig ausführen, lassen sich die Interventionskriege 
der USA und der Nato nach dem Zerfall der Sowjetunion 
als „Kriege der Wahl“34 charakterisieren, welche wesentlich 
schwerer gegenüber der eigenen Bevölkerung zu legitimie-
ren sind, da sie nicht auf unmittelbarer territorialer Verteidi-
gung beruhen. Diese Legitimation wird durch den Einsatz von 
Drohnen und die hiermit einhergehende Reduktion eigener 
(menschlicher) Verluste jedoch entscheidend erleichtert.35

Ausweitung des Sicherheitsbegriffs

Dieser Wandel in der Kriegsführung geht auf diskursiver 
Ebene mit einem Wandel des Sicherheitsverständnisses einher. 
Um die Parallelität dieser Prozesse und den zu beobachtenden 
Zusammenhang zwischen beiden nachzuvollziehen wird im 
Folgenden zunächst der Wandel des Sicherheitsbegriffs seit 
Beginn des Kalten Krieges kurz umrissen.

Die Entwicklung der innerhalb der Gesellschaft verhandel-
ten Sicherheitsvorstellungen hat sich ausgehend von einer 
primär militärischen Perspektive der Territorialverteidigung 
in der Folgezeit des Westfälischen Friedens hin zu einem 
gegenwärtig ausgedehnten Sicherheitsverständnis erweitert 
und Sicherheit ist „[…] zum zentralen Wertbegriff moderner 
– und postmoderner – Gesellschaften geworden […]“.36 Daase 
schlägt in diesem Zusammenhang den Begriff der Sicherheits-
kultur vor, welcher die Überzeugungen, Werte und Praktiken 
umfasst, „die das Sicherheits- und Unsicherheitsempfinden 
von Staaten, Gesellschaften und Individuen bestimmen und 
die Sicherheitspolitik prägen“,37 sowie damit einhergehend 
die Frage, „was als eine Gefahr anzusehen ist und wie und 
mit welchen Mitteln dieser Gefahr begegnet werden soll“.38 
Während laut Daase in den 1950er und 1960er Jahren noch 
ein enger Sicherheitsbegriff in Anlehnung an die territoriale 
Verteidigung in den westlichen Gesellschaften vorherrschte, 
etablierte sich in den folgenden Jahren zunehmend ein liberales 
Konzept gesellschaftlicher Sicherheit, an das sich wiederum in 
den 90er Jahren die Diskussion über menschliche Sicherheit 

anschloss.39 Die Vorstellung von menschlicher Sicherheit rückt 
neben dem Schutz des Individuums vor Krieg und Gewalt wei-
terhin die Ermöglichung eines Lebens in Freiheit und Würde 
in den Vordergrund. Durch diese Ausweitung der Sicherheits-
konzeption, so folgert Daase, „geraten neue Gefahren für die 
Sicherheit in den Blick: Kriminalität, soziale Not, Krankheit, 
Armut, Arbeitslosigkeit, Migration, illegaler Drogen- und 
Waffenhandel und vieles mehr“.40 Die Berücksichtigung dieser 
und weiterer gesellschaftlicher Problemfelder als sicherheits-
relevant wurde zunächst maßgeblich innerhalb der amerika-
nischen (politiknahen) Politikwissenschaft und den Security 
Studies vorangetrieben und war folglich eng mit den sicher-
heitspolitischen Interessen der USA verknüpft.41 Ein derart 
ausgeweitetes Sicherheitsverständnis findet sich ab den 1990er 
Jahren auch in den strategischen Konzepten der Nato, den Ver-
teidigungspolitischen Richtlinien der Bundesregierung und 
Anfang der 2000er Jahre in der Sicherheitsstrategie der EU.42 
Diese Ausweitung des Sicherheitsbegriffs führt nach Daases 
Einschätzung „[…] langfristig zu einer Militarisierung neuer 
Politikbereiche“43. Dies geschieht vornehmlich durch die eng 
mit dem Konzept der Sicherheit verknüpfte Dimension der 
Bedrohung,44 welche die Legitimation militärischer Aktionen 
erleichtert.45

Mit der Ausweitung des Sicherheitsbegriffs geht zugleich 
eine Veränderung der Art und Weise einher, wie Gefahr und 
Unsicherheit verstanden werden. So wurde Unsicherheit wäh-
rend des Kalten Krieges vornehmlich als Bedrohung konzep-
tualisiert, wohingegen sich nach dem Ende der unmittelbaren 
Blockkonfrontation die Deutung von Unsicherheit als Risiko 
durchzusetzen begann.46 Diese Verschiebung in der Konzeption 
von Unsicherheit hat wiederum weitreichende Konsequenzen 
für die Art und Weise, wie mit dieser politisch umgegangen 
wird. Anstatt auf Gefahren nur zu reagieren, wandelt sich die 
sicherheitspolitische und militärische Reaktion auf Gefahren 
von einer reaktiven hin zu einer proaktiv-präventiven Kriegs-
führung. Die diesbezüglichen Argumentationsmuster finden 
sich bereits in der US-Sicherheitsstrategie von 2002.47 Vor 
diesem Hintergrund lässt sich der Krieg gegen den Terror und 
insbesondere die Argumentation der US-Administration für 
den Angriffskrieg gegen den Irak 2003 als ein Beispiel für prä-
ventive Kriegsführung lesen. 

Die Praxis des Tötens mittels Drohnen durch die CIA (welche 
auf der Argumentation beruht, dass Personen getötet würden 
um Anschlägen durch selbige vorzubeugen) lässt sich meines 
Erachtens als die konsequente Fortführung dieses sicher-
heitspolitischen Präventionsparadigmas verstehen und bildet 
zugleich eine Extremform der präventiven Kriegsführung.48

Neben der Ausweitung des Sicherheitsbegriffs lassen sich 
weitere diskursive Elemente identifizieren, welche den legi-
timatorischen Boden des Drohneneinsatzes bilden. An dieser 
Stelle sei beispielhaft auf die Untersuchung von Prinz und 
Schetter zum Konzept unregierter Räume (ungoverned spaces) 
verwiesen, welches sich meines Erachtens direkt aus der Ver-
wendung eines weiten Sicherheitsbegriffs und der Möglich-
keit, hierüber verschiedenste Phänomene als eine Form der 
Bedrohung unter militärische Handlungs- beziehungsweise 
Bekämpfungslogik zu stellen, ableiten lässt.49 Das Konzept 
unregierter Räume, so führen die Autoren weiter aus, sugge-
riert einerseits die Illegitimität nicht-staatlicher Strukturen und 
stellt weiterhin die Souveränität der betroffenen Staaten in 
Frage.50 Die primäre Verortung solcher Räume außerhalb der 
westlichen Staaten ermöglicht weiterhin in kolonialer Manier 
die Konstruktion von Andersartigkeit im Sinne einer chaoti-



Inform
ationsstelle M

ilitarisierung (IM
I) e.V. - H

echinger Str. 203 - 72072 Tübingen
22  Ausdruck Februar 1/2019

schen Gesetzlosigkeit, worüber sich wiederum Interventionen 
ohne Rechtsbindung, wie verdeckte Operationen durch Spezi-
aleinheiten oder Drohnenangriffe legitimieren lassen.51 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle sagen, dass 
Drohnen auf zweierlei Ebenen der vermeintlichen Risikover-
meidung dienen. Einerseits reduzieren sie das Risiko für das 
Leben der eigenen Streitkräfte und senken auf diesem Weg 
die Hemmschwelle für den Einsatz militärischer Gewaltmit-
tel. Andererseits bildet ihr Einsatz vor dem Hintergrund eines 
ausgeweiteten, sicherheitspolitisch gewendeten Sicherheits-
begriffs eine Extremform präventiver Kriegsführung, welche 
sich der Ausschaltung von als Risiko definierten Subjekten 
verschrieben hat.

Diskussion

Die vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, anhand des 
Einsatzes bewaffneter Drohnen und der Ausweitung des 
Sicherheitsbegriffs eine Verbindung zwischen konkreten 
sicherheitspolitischen und militärischen Maßnahmen und 
Entwicklungen auf der einen und hiermit einhergehenden 
(politik-)wissenschaftlichen Debatten auf der anderen Seite 
herzustellen. Eine solche Ausweitung der Perspektive von 
der Praxis gezielter Tötungen, hin zu dieser zugrunde liegen-
den legitimatorischen Diskursen stellt meines Erachtens eine 
wichtige Ergänzung zur kritischen Debatte über den Einsatz 
von Drohnen dar. Eine solche Perspektive ermöglicht es, die 
Kritik politischer Praxis zusätzlich auf erkenntnistheoretischer 
(epistemischer) Ebene anzusetzen und hierüber eine kritische 
Perspektive auf die Produktion wissenschaftlichen Wissens 
zu ermöglichen. Auf dieser Ebene lassen sich beispielsweise 
die Fragen verfolgen, welche Akteure mit welcher Intention 
welche wissenschaftlichen Konzeptionen propagieren, sowie 
die Frage, wofür sich selbige nutzen lassen. Hierüber wird 
eine selbstreflexive Perspektive auf die eigene wissenschaft-
liche Arbeit eröffnet, verbunden mit der Frage, welche beste-
henden Begriffe und Konzepte man sich zu Eigen macht und 
welche man ausgehend von der eigenen normativen Ausrich-
tung ablehnt. Derartige Überlegungen haben auch über die 
bloße Beschäftigung innerhalb einer wissenschaftlichen Com-
munity hinaus gesellschaftliche Relevanz: einerseits im Falle 
der Drohnenkriegsführung ganz konkret für die betroffene 
Bevölkerung in den Einsatzgebieten, andererseits auch für die 
heimische Gesellschaft, in welche die sicherheitspolitischen 
Diskurse hineingetragen werden.52

In diesem Zusammenhang bietet sich meines Erachtens der 
Rückgriff auf das von der Friedens- und Konfliktforscherin 
Claudia Brunner vorgeschlagene Konzept der epistemischen 
Gewalt an. Diese definiert Brunner „als jene Dimension 

gewaltförmiger gesellschaftlicher Verhältnisse, die im Wissen 
selbst, in seiner Genese, Ausformung, Organisation und Wirk-
mächtigkeit angelegt ist.“53 Brunner wirft hier die Frage auf, 
inwiefern die vordergründig gewaltfreie wissenschaftliche 
Erkenntnis- und Wissensproduktion an der Legitimation und 
Ermöglichung von Repression und gewaltsamen gesellschaft-
lichen Verhältnissen einschließlich unmittelbarer physischer 
Gewalt beteiligt ist.54 So lassen sich auch verschiedene der 
oben aufgeführten Argumentationsstränge kritisch hinter-
fragen, sofern diese sich primär auf einer operativen Ebene 
kritisch mit dem Drohneneinsatz auseinandersetzen. So ist 
bspw. eine Vielzahl der von Michael J. Boyle vorgetragenen 
Einwände von der Sorge begleitet, dass durch den Drohnen-
einsatz die hegemoniale Vormachtstellung der USA auf inter-
nationaler Ebene gefährdet wird. Dieser Umstand entwertet 
zwar nicht per se seine Argumente, macht aber deutlich, dass 
auch deren Hintergrund mitgedacht und ggf. kritisiert werden 
muss. Eine solche korrektive Kritik, die sich bspw. auf die 
mangelnde Zielgenauigkeit von Drohnenangriffen beschränkt, 
ohne diese grundsätzlich abzulehnen, läuft Gefahr am Ende 
zur bloßen Legitimation von Drohneneinsätzen mit angeb-
lich zielgenaueren Waffen beizutragen oder anderen Formen 
militärischer Gewalt den Vorzug zu geben, anstatt diese fun-
damental zu kritisieren. Ähnliches gilt auf sprachlicher Ebene 
bspw. für die unbedarfte Verwendung des Begriffs „gezielte 
Tötung“, welcher die fälschlichen Vorstellungen einer „sau-
beren“, zivile Opfer vermeidenden Form des Tötens und die 
hiermit einhergehende Legitimation des Drohneneinsatzes 
implizit reproduziert. Ob es ausreicht das Wort „gezielte“ in 
Anführungszeichen zusetzen, wie ich es in diesem Beitrag tue, 
kann ebenfalls hinterfragt werden.

Vor diesem Hintergrund lassen sich zwei Schlussfolgerungen 
für eine kritische Perspektive auf militär- und sicherheitspoli-
tische Phänomene ziehen: Zum einen kann es sich in der kriti-
schen Debatte zum Einsatz bewaffneter Drohnen als hilfreich 
erweisen, die mit selbigen verknüpften Wissensstrukturen zu 
hinterfragen, zum anderen gilt es die Entwicklung sicherheitspo-
litischer (Bedrohungs-)Konzepte kritisch zu verfolgen und auf 
ihre praktischen Implikationen hin zu befragen.55 Bezogen auf 
die eingangs umrissene Situation in der Bundesrepublik bleibt 
zunächst abzuwarten und zu verfolgen, wie sich die angestrebte 
gesellschaftliche Debatte über den möglichen Einsatz bewaff-
neter Drohnen gestalten wird und welche Akteure mit welchen 
Argumenten und Vorstellungen an dieser beteiligt sein werden. 
Da auf der anderen Seite die Erfahrung zeigt, dass es fraglich 
ist, ob seitens der Politik ernsthaft ein Interesse daran besteht, 
solche Debatten öffentlich zu führen, bleibt es im Zweifelsfall 
die Aufgabe der Friedensbewegung, diese Themen weiterhin 
mit Nachdruck in die Öffentlichkeit zu tragen.56

Predator-Drohne mit Hellfire-Raketen. 
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